Deutsch-Französisches Studentenwerks-Glossar

Strukturen und Umfeld

Studentenwerk

Von den Ländern begründete öffentliche Einrichtung, in der Regel in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts, zur sozialen Betreuung und Förderung der Studierenden an Hochschulen.

Vertreterversammlung

Organ des Studentenwerks mit Repräsentanten aller angeschlossenen Hochschulen (Rektor, Kanzler, Professoren und Studierende). Hauptaufgabe ist (fast überall) die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats oder des Vorstands.

Verwaltungsrat

Entscheidungsorgan hauptsächlich für Finanz- und Grundsatzfragen, teilweise auch der Vertreterversammlung ähnliches Gremium zur Wahl des Verwaltungsausschusses oder des Geschäftsführers.

Geschäftsführer

Leiter des Studentenwerks, Vorgesetzter des Personals, gesetzlicher Vertreter des Studentenwerks nach außen. Er führt die Geschäfte im Rahmen der Gesetze, der Geschäftsordnung und der Vorgaben anderer entscheidungsberechtigter Organe.

Stellvertretender Geschäftsführer
In einem Teil der Bundesländer eigenständige Funktion eines ständigen Stellvertreters, zum Teil auch mit dem Recht der Teilnahme an Sitzungen von Gremien (Verwaltungsrat und/oder Vertreterversammlung). Ansonsten gibt es Abwesenheitsvertreter.

Abteilungsleiter

Mitarbeiter mit Funktionen der sogenannten mittleren Führungsebene, z.B. Leiter der Verpflegungsbetriebe, der Wohnungsverwaltung, des Amts für Ausbildungsförderung.

Linien-/Stabsorganisation

Teil der Linienorganisation sind die einzelnen Abteilungen mit ihren Leitern, Sachbearbeitern und sonstigen Mitarbeitern. Daneben gibt es Stabsstellen, die direkt dem Geschäftsführer zugeordnet sind, z.B. Justitiar, Innenrevisor, Pressereferent, u.ä.

Sachgebietsleiter

Leiter einer Unterabteilung innerhalb einer Abteilung des Studentenwerks.

Gruppenleiter

Bezeichnung für die Leiter einer Unterabteilung in den Ämtern der Ausbildungsförderung der Studentenwerke.

Sachbearbeiter

Bediensteter, der mit der Bearbeitung eines bestimmten Sachgebiets, z.B. Mietbuchhaltung, Darlehenskasse, Einkauf oder ähnlichem in einer Abteilung betraut ist.

Justitiar

Stabstelle zur Bearbeitung von allgemeinen Rechtsfragen und Vertretung des Studentenwerks vor den Gerichten, zum Teil überwiegend oder schwerpunktmäßig mit Fällen aus dem Bereich Ausbildungsförderung befasst.

Pressereferent / Öffentlichkeitsarbeit

Stabstelle für die Öffentlichkeitsarbeit der Studentenwerke gegenüber den nutzenden Studierenden, den Hochschulen und der allgemeinen Öffentlichkeit.

Personalrat

Aufgrund der Personalvertretungsgesetze der Länder gewähltes Gremium zur Vertretung der Interessen der Bediensteten gegenüber der Geschäftsführung. Der Personalrat hat insbesondere Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Initiativrechte.

Schwerbehindertenvertrauensperson

Gewählter Vertreter der schwerbehinderten Bediensteten zur Wahrnehmung ihrer besonderen Interessen gegenüber der Geschäftsführung und dem Personalrat sowie Sachwalter schwerbehinderter Bewerber bei Stellenbesetzungen.

chancengleichheitsbeauftragte

Das Chancengleichheitsgesetz hat zum Ziel, die berufliche Chancengleichheit von Frauen im öffentlichen Dienst des Landes weiter voran zu bringen, die Teilhabe von Frauen an Führungspositionen entscheidend zu verbessern sowie Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Frauen wie auch Männern ermöglichen, Erwerbstätigkeit und Familienarbeit zu vereinbaren.

Bei der Umsetzung des Gesetzes wird die Dienststellenleitung von der „Beauftragten für Chancengleichheit“ unterstützt.

Studentenwerksgesetz

Gesetz der Länder zur Errichtung von Studentenwerken und zur Regelung von deren Rechtsstellung, Finanzierung und Wirtschaftsführung. Solche Regeln können aber auch in Hochschulgesetzen in einem sonderten Abschnitt erfolgen.

Satzungen

Untergesetzliche Rechtsnormen, die von rechtfähigen selbständigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts erlassen werden können. Dies gilt auch für Studentenwerke, allerdings enthalten die meisten Studentenwerksgesetze nur Ermächtigungsnormen für bestimmte Satzungen wie Beitragsordnung und Benutzugsordnung.

Beitragsordnung

Satzung eines Studentenwerks über die Erhebung von Semester- und Jahresbeiträgen von Studierenden der angeschlossenen Hochschulen. Teilweise werden Beitragsanteile zweckgebunden ausgewiesen, teilweise wird nur ein pauschaler Beitrag erhoben.

beitragsbescheid

Wird jedes Semester für die angeschlossenen Hochschulen zur Weitergabe an die Studierenden von den Studentenwerken erstellt. Der Bescheid gibt Auskunft über die Höhe des Semesterbeitrags, dessen Verwendung und die Zahlungsmodalitäten. Grundlage des Beitragsbescheids ist die vom Verwaltungsrat verabschiedete Beitragsordnung.

BENUTZUNGSORDNUNG

Satzung eines Studentenwerks zur Regelung der Benutzung einzelner Einrichtungen und der Ordnung in diesen Einrichtungen, z.B. Mensen, Wohnheime, Kindertagesstätten.

Land

Staat innerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit eigenen Organen wie Parlament, Landesregierung, Ministerpräsident (z.B. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz). Die Abgrenzung der Aufgaben zum Bund ist schwierig. Außen- und Verteidigungspolitik ist z.B. ausschließlich Sache des Bundes, während Schul- und Hochschulpolitik Sache der Länder ist.

Landtag

Parlament eines Bundeslandes. Für die Studentenwerke sind von besonderer Bedeutung der Finanzausschuss und der Hochschulausschuss.

Landesregierung

Regierung eines Bundeslandes mit einem Ministerpräsidenten an der Spitze und diversen Ressortministern. In der Regel besteht ein Ministerium für Wissenschaft und Forschung oder ein Kultusministerium unter Einbeziehung des Schulbereichs.

Landeshaushaltsordnung

Beinhaltet die Regeln zur Aufstellung und Ausführung des Haushalts- und Finanzplans eines Bundeslandes.

Wissenschaftsministerium

Zuständiges Ressortministerium auf Länderebene für Hochschulen und Studentenwerke.

Landesamt

Fachaufsichtsbehörde für die im Land eingerichteten Ämter für Ausbildungsförderung.

Kultusministerkonferenz

Zusammenschluss aller Wissenschafts- und Schulminister der 16 Bundesländer mit großem Einfluss auf die Bildungspolitik.

Oberste Landesbehörde

Zuständiges Fachministerium der Bundesländer.
NUTZungsvereinbarung

Zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Studentenwerksgesetz überlässt das Land nicht zu Wohnzwecken dienende landeseigene Gebäude den Studentenwerken ihm Rahmen eines Mietvertrags. Die Gebäude werden den Studentenwerken meist mietfrei zur Verfügung gestellt. Über deren Nutzung wird eine Nutzungsvereinbarung zwischen Land und Studentenwerk geschlossen.
Rechnungshof

Unabhängige Prüfbehörde jedes Bundeslandes mit Gliederung in Abteilungen, von denen eine für den Hochschulbereich zuständig ist. Beschlüsse werden in der Regel in einem Senat gefasst.

Bund

Abkürzung für Bundesrepublik Deutschland, dem aus 16 Ländern bestehenden Bundesstaat.

Bundesbildungsministerium

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie mit koordinierenden Funktionen im Hochschulbereich (Hochschulrahmengesetz). Die überwiegende Zuständigkeit liegt jedoch bei den Ländern. Das Bundesbildungsministerium ist die oberste Behörde in Fragen der Ausbildungsförderung (Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG).

Bundesrechnungshof

Prüfungsbehörde des Bundes. Prüfungsrecht bei den Studentenwerken besteht im Bereich Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).

Oberste Bundesbehörde

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie.

Deutsches Studentenwerk (DSW)

Eingetragener Verein als Dachverband der 58 Studentenwerke in Deutschland, die alle Mitglieder des Vereins sind. Der Vorstand des DSW ist das Leitungsgremium des Dachverbandes, das zu je einem Drittel aus Geschäftsführern der regionalen und örtlichen Studentenwerke, aus Studierenden und aus Professoren besteht. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Das Deutsche Studentenwerk ist vergleichbar mit dem CNOUS und wird gebräuchlich DSW abgekürzt.

Generalsekretär

Führung der Geschäfte des Deutschen Studentenwerks nach Maßgabe der Beschlüsse der anderen Organe und der Geschäftsanweisung. Dienstvorgesetzter der Arbeitnehmer des DSW.

Mitgliederversammlung

Versammlung der 58 Mitglieder mit Zuständigkeit für die Angelegenheit des Verbands, soweit sie nicht anderen Organen zugewiesen sind.

Kuratorium

Gremium aus Vertretern von Verbänden im Hochschulbereich, gesellschaftlichen Gruppen, studentischen Vereinigungen und Studentenwerken mit der Aufgabe der Unterstützung und Förderung des DSW und Werbung in der Öffentlichkeit für die Ziele des DSW.

Fachausschüsse

Die Mitgliederversammlung des DSW setzt Fachausschüsse ein, die die Organe des Vereins und die Mitgliederversammlung in Fachfragen beraten. Zur Zeit bestehen die folgenden Ausschüsse:

· Recht & Personal

· Internationales

· Beratung & Soziale Dienste

· Verpflegung

· Wohnen

· Wirtschaftsfragen

· Studienfinanzierung

· Hochschulgastronomie

· Kultur

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit beschreibt die Nutzung eines regenerierbaren Systems in einer Weise, dass dieses System in seinen wesentlichen Eigenschaften erhalten bleibt und sein Bestand auf natürliche Weise nachwachsen kann.
ÖKologie 

Ökologie bezeichnet häufig die Handlungsweise, die den Umweltschutz oder einem nachhaltigen Wirtschaften dienen.



Hochschulen und Universitäten

studierende

Neutrale Bezeichnung für Studenten und Studentinnen.

Universitäten

Wissenschaftliche Hochschulen mit einem universellen Angebot an Lehre und Forschung. Abschlüsse: Staatsexamen, Bachelor, Master, Doktor, Doktor habil. Neben den staatlichen Universitäten gibt es auch einzelne private oder Fakultäten für einzelne Fachrichtungen.

Hochschulen

Übergeordneter Begriff für alle Einrichtungen des tertiären Bildungsbereichs, die nach dem Hochschulrahmengesetz des Bundes als Hochschulen gelten.

Fachhochschulen

Hochschulen mit starkem Praxisbezug, die Studierende in der Regel in vier Jahren zum Abschluss führen. Eingeschränktes Forschungsrecht, kein Promotionsrecht.

Pädagogische Hochschulen

Wissenschaftliche Hochschulen zur Lehrerausbildung in Baden-Württemberg, deren Abschlüsse denen der Universität gleichstehen. Eingeschränktes Promotions- und Habilitationsrecht.

Musikhochschulen

Staatliche oder private Hochschulen, die den Universitäten im musikalischen Bereich gleichstehen und deren Abschlüsse gleichwertig sind. Häufig gibt es eine Kombination von Kunst- und Musikhochschulen.

Kunsthochschulen

Staatliche oder private Hochschulen, die im Bereich Kunst den Universitäten gleichstehen und deren Abschlüsse vergleichbaren Rang haben.

Sporthochschulen

Wissenschaftliche Hochschulen auf dem Gebiet Sport und Sportwissenschaften.

duale hochschule

Ab dem 1. März 2009 werden die Berufsakademien in Duale Hochschulen umbenannt und können dann akademische Grade verleihen. Duale Hochschulen unterscheiden sich im wesentlichen von den Hochschulen durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Die Ausbildung findet blockweise an der Hochschule und im ausbildenden Unternehmen statt. Um einen Studienplatz an einer Dualen Hochschule zu erhalten, muss ein Ausbildungsvertrag vorliegen.

immatrikulation / Einschreibung

Einschreibung an der Hochschule, d.h. der Studierende wird an der Hochschule aufgenommen und Mitglied an dieser. Die Immatrikulation erfolgt im Studierendensekretariat einer Hochschule.

semester

Ein Semester bezeichnet ein Studienhalbjahr einer Hochschule (in der Regel Wintersemester von Oktober bis März, Sommersemester von April bis September). Die Semesterferien verstehen sich als vorlesungsfreie Zeit, die zum Selbststudium, für Prüfungen, Klausuren und Praktika genutzt werden kann.

Studiengebühren

Studiengebühren müssen die Studierenden regelmäßig an die Hochschulen entrichten, um am Studium teilnehmen zu können. Die Beiträge sollen die Kosten reduzieren, die dem staatlichen oder privaten Träger der Hochschule entstehen. Außerdem werden sie zur Förderung der Lehre und Forschung eingesetzt.

Erstmalig wurden die Studiengebühren im Wintersemester 2006/2007 in einigen Bundesländern erhoben. Mit heutigem Stand müssen die Studierenden in Bremen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Schleswig-Holstein und den neuen Bundesländern keine Studiengebühren entrichten. An den Hochschulen in diesen Ländern ist das Studium nach wie vor gebührenfrei.

AStA

Allgemeiner Studentenausschuss – kurz AStA – ist die vom Studentenparlament gewählte Regierung der Studierenden. Der AStA formuliert die Interessen der Studierenden gegenüber den Hochschulen und der Öffentlichkeit.

Fachschaftsrat

Von den Studierenden einer Fakultät bzw. eines Fachbereichs gewählte Studentenvertretung.

Studentenrat

Studentische Vertretung in den neuen Bundesländern, in die die Studierenden einer Fakultät bzw. eines Fachbereichs Mitglieder entsenden. Der Studentenrat nimmt die gleichen Aufgaben wie das Studentenparlament und der AStA wahr.

Hochschulgruppen

Studentische Vereinigungen an den Hochschulen. Die decken im allgemeinen den gesamten Bereich der Interessen der Studierenden ab. Es gibt sowohl kulturell als auch politisch orientierte Gruppen.

Studentenparlament

Ist eine von den Studenten gewählte repräsentative Vertretung. Studentenparlamente existieren nur in den alten Bundesländern, außer in Bayern und Baden-Württemberg.

Studentengemeinden

Studentische Vereinigungen der kirchlich interessierten und gebundenen Studierenden. An allen deutschen Hochschulen existieren katholische und evangelische Studentengemeinden. Als Lebens- und Glaubensgemeinschaften treffen sie sich regelmäßig zu Gottesdiensten, Vortragsabenden und Arbeitskreisen, aber auch zu gemeinsamen Mahlzeiten und Feiern.

Ausländische Studierende

Studierende mit Staatsbürgerschaften anderer Länder, die in Deutschland zum Studium zugelassen sind und ihren Aufenthaltsort während des Studiums haben. Die Förderung und Betreuung in akademischen und sozialen Fragen obliegen der Hochschule (Auslandsamt) und dem Studentenwerk.

Akademisches Auslandsamt

Teil der akademischen Verwaltung an den deutschen Hochschulen, der sich mit der Zulassung, Betreuung und Beratung ausländsicher Studierender beschäftigt und außerdem das Auslandsstudium deutscher Studierender fördert und betreut. Auch allgemeine internationale Hochschulbeziehungen sind Aufgabe des Auslandsamtes.



Finanzen und Verwaltung

Studentenwerk als Arbeitgeber

Als Arbeitgeber beschäftigt das Studentenwerk die Arbeitnehmer in den Mensen, den Wohnheimen, dem Amt für Ausbildungsförderung, der Verwaltung mit den Aufgabengebieten Finanz- und Rechnungswesen, Allgemeine Verwaltung, Personalwesen, Bau/Technik, EDV, etc. Das Studentenwerk kann den Arbeitnehmern im Rahmen der Arbeitsverträge Weisungen erteilen.

öffentlicher Dienst 

Unter der Bezeichnung öffentlicher Dienst versteht man die Tätigkeit der Beamten, Angestellten und Arbeiter von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen. Arbeitgeber können Kommunen, Bundesländer, der Bund oder andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, Anstalten des öffentlichen Rechts oder Stiftungen des öffentlichen Rechtes sein.

Zum öffentlichen Dienst gehören beispielsweise neben der Tätigkeit in der Verwaltung meist die Arbeit in Schulen, Hochschulen und staatlichen Krankenhäusern.

Angestellte und Arbeiter

Angestellte und Arbeiter sind Arbeitnehmer im Studentenwerk. Als maßgebliches Unterscheidungsmerkmal gilt, ob überwiegend geistig oder körperliche Arbeit geleistet wird. In der Praxis wird diese Abgrenzungsformel jedoch häufig durchbrochen. In der Regel ist ein Angestellter derjenige, der kaufmännische oder büromäßige Arbeiten leistet oder gehobenere Tätigkeiten ausübt. Ein Arbeiter ist derjenige, der ausführend mechanisch und körperlich tätig ist.

Tarif (TVL)

Tarifverträge sind schriftliche Verträge zwischen dem Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft zur Regelung von Rechten und Pflichten in Arbeitsverhältnissen. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TVL) regelt das Arbeitsverhältnis zwischen einem Angestellten (Arbeitnehmer) und dem Studentenwerk (Arbeitgeber). Der Manteltarifvertrag (MTArb) regelt das Arbeitsverhältnis zwischen einem Arbeiter (Arbeitnehmer) und dem Studentenwerk (Arbeitgeber).

In den einzelnen Abschnitten der Tarifverträge sind u.a. geregelt:

· Geltungsbereich

· Arbeitsvertrag

· Allgemeine Arbeitsbedingungen

· Arbeitszeit

· Beschäftigungszeit

· Eingruppierung

· Vergütung, Entlohnung

· Sozialbezüge

· Reisekosten, Umzugskosten

· Urlaub, Arbeitsbefreiung

· Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Lohnnebenkosten

Vom Buttoverdienst/Bruttolohn werden monatlich dem Arbeitnehmer abgezogen:

· Lohnsteuer (die Höhe richtet sich nach dem Familienstand und nach der Lohn- oder Gehaltsstufe; sie beträgt zw. 0 – 45%)

· Rentenversicherung (RV)

· Krankenversicherung (KV)

· Arbeitslosenversicherung (AV)

Die Beitragssätze insgesamt liegen Stand Januar 2009 bei 19,9% RV, 14,6% KV, und 2,8% AV. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung beträgt 1,95%. Der vom Arbeitgeber zu tragende Gesamtbetrag liegt bei knapp 23% des Bruttolohns des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer selbst trägt weitere 20,52% seines Bruttolohns zur Sozialversicherung bei.

Arbeitszeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt – ausschließlich der Pausen – durchschnittlich 39,5 Stunden/Woche. In der Regel verteilt sich die wöchentliche Arbeitszeit auf die Werktage von Montag bis Freitag.

Arbeitsbefreiung

Der Arbeitnehmer wird in besonderen Fällen für die Dauer der unumgänglich notwendigen Abwesenheit von der Arbeit freigestellt, z.B.

· zur Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlichen Pflichten nach Deutschem Recht,

· zur Ablegung von beruflichen oder der Berufsfortbildung dienlichen Prüfungen.

altersteilzeit

Möglichkeit für Arbeitnehmer ab dem 55. Lebensjahr die Arbeitszeit zu reduzieren oder vorzeitig in den Ruhestand zu gehen.

elternzeit

Zeitraum unbezahlter Freistellung von der Arbeit nach der Geburt eines Kindes. Die Eltern haben auf die Freistellung einen Rechtsanspruch. In der Regel dauert die Elternzeit 3 Jahre. Sowohl Mütter als auch Väter können die Elternzeit nehmen.

Krankenstand

Der Krankenstand ist eine ermittelte Quote, die sich errechnet aus: Ausfallzeit in Stunden (Krankheit, Arbeitsunfall, Kur) x 100 / Gesamtarbeitszeit (Sollstunden).

Personalakte

Die Personalakte mit der Gehaltsakte stellt die Gesamtheit aller Unterlagen dar, die die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse eines Arbeitnehmers betreffen und die in einem inneren Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen. Inhalt und Aufbau der Personakte:

· Vorvertragsdaten

· Vertragsdaten

· Entwicklungsdaten

· Allgemeine Daten

Stellenübersicht

Zur näheren Erläuterung der Entwicklung der Personalkosten wird eine Stellenübersicht erstellt. Sie ist nach Kostenstellen gegliedert, enthält die dort geführten Stellen in der jeweiligen Anzahl, unterteilt nach Tarifgruppen der Lohnempfänger und Angestellten und eine kurze Funktionsbeschreibung. Aus der Stellenübersicht werden Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ersichtlich.

Urlaub

Der Arbeitnehmer erhält in jedem Kalenderjahr Erholungsurlaub unter Zahlung der Urlaubsvergütung bzw. des Urlaubslohnes. Der Urlaubsanspruch beträgt zwischen 26 bis 30 Werktage pro Jahr.

Weiterbildung / Personalentwicklung

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind innerhalb und außerhalb des Studentenwerks gegeben. Innerhalb des Studentenwerks werden o.g. Maßnahmen durch den Dachverband, das Deutsche Studentenwerk (DSW), für alle Beschäftigten der verschiedensten Tätigkeiten in den Studentenwerken organisiert. Parallel dazu finden Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen innerhalb der Bundesländer mit den dazugehörigen Studentenwerken statt. Internationale Weiterbildungsmaßnahmen erfolgen durch den Mitarbeiteraustausch, der vom DSW oder zwischen partnerschaftlichen vertragsgeschlossenen Studentenwerken auch durch Bildungsträger des öffentlichen Dienstes. Weiterbildungsmaßnahmen sind hier in Form von Facharbeiterabschlüssen bis zum Diplomstudiengang möglich.

Dienstwohnung

Dienstwohnungen sind Wohnungen, die Arbeitnehmer als Inhaber bestimmter Stellen im Studentenwerk aus dienstlichen Gründen zugewiesen werden. Die Dienstwohnung ist dem Arbeitnehmer so lange zugewiesen, wie er der Inhaber der bestimmten Stelle ist. Die Dienstwohnungsvergütung darf im Regelfall den Betrag in Höhe von 10% der monatlichen Bruttodienstbezüge nicht übersteigen.

Eigenfinanzierung, Studentische Beiträge

Die Finanzierung der Studentenwerke ist im jeweiligen Landesgesetz über die Studentenwerke geregelt. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen den Studentenwerken Einnahmen zur Verfügung:

· Entgelte für die von ihnen erbrachten Dienstleistungen 

· Zuwendungen des Staates nach Maßgabe des Haushaltsplans

· Zuwendungen Dritter

· Beiträge der Studierenden

Mittels Beitragssatzung werden die Höhe und die Zweckbindung von Studierendenbeiträgen geregelt.

Zuwendungen

Das Land bewilligt staatliche Zuwendungen nach Maßgabe des Haushaltsplans zur Verbilligung wesentlicher sozialer Leistungen für die Studierenden. Voraussetzung für die Bewilligung von Zuwendungen ist meist ein genehmigter Wirtschaftsplan. Zuwendungen zu Investitionsausgaben werden in der Regel als Festbetragsfinanzierung bewilligt, soweit diese nicht mit dem verfügbaren Eigenkapital des Studentenwerks finanziert werden können.

Finanzierungssysteme

Sie sollen möglichst einen großen Entscheidungsspielraum für die Studentenwerke ermöglichen. Wesentliche Elemente hierfür sind eine Festbetragsbezuschussung, eine hauptsächlich an Leistungsparametern bemessene Zuschussverteilung sowie eigene Investitions- und Stellenplanentscheidungen.

Strategie

Unter Strategie werden in der Wirtschaft klassisch die (meist langfristig) geplanten Verhaltensweisen der Unternehmen zur Erreichung ihrer Ziele verstanden.

Finanzplan

Er fasst die Ergebnisse des Erfolgsplans und des Investitionsplans zusammen.

Mehrjährige Finanzplanung

Darstellung der Auswirkungen der Investitionstätigkeit im Planjahr auf die Folgejahre sowie der geplanten Neuinvestitionen und absehbaren Ersatzinvestitionen für einen Zeitraum von fünf Jahren. Der mehrjährige Finanzplan ist durch Überlegungen des Studentenwerks zur mittelfristigen Unternehmensentwicklung zu erläutern.

Wirtschaftsplan

Vom Geschäftsführer des Studentenwerks erstellt, vom Aufsichtsorgan beschlossen und vom Zuwendungsgeber genehmigt. Der Wirtschaftsplan enthält für den Planungszeitraum (in der Regel ein Kalenderjahr) alle vorhersehbaren Maßnahmen, die Aufwand oder Ertrag verursachen. Bestandteil des Wissenschaftsplanes sind Erfolgsplan, Stellenplan, Investitionsplan und kurz- sowie mittelfristige Finanzplanung.

Investitionsplan

Darstellung der geplanten Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen, Neubauten und Maßnehmen der Gebäude-Sanierung, die unterteilt nach der Finanzierung aus eigenen Mitteln, Zuwendungen der öffentlichen Hand bzw. durch Kredite in den einzelnen Kostenstellen vorgenommen werden sollen.

Controlling

Controlling ist die zielbezogene Unterstützung von Führungsaufgaben, die der systemgestützten Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung zur Planerstellung, Koordination und Kontrolle dient. Controlling ist mithin eine Systematik zur Verbesserung der Entscheidungsqualität auf allen Führungsstufen des Unternehmens.

deckungsbeitragsrechnung

Verfahren zur Ermittlung des wirtschaftlichen Erfolgs eines Unternehmens. Vereinfacht gerechnet werden die variablen Kosten von den Umsatzerlösen subtrahiert (DB I) und anschließend die fixen Kosten abgezogen. Die Summe ergibt das Betriebsergebnis.

Erfolgsplan

Nach Haupt- und Hilfskostenstellen und nach dem Kontenrahmen entsprechenden Aufwands- und Ertragsarten gegliedert und auf den Zeitraum eines Jahres abgestellt. Er ist eine Fortschreibung des letzten Jahresabschlusses unter Berücksichtigung von Preissteigerungen, Tariferhöhungen, Entwicklungen von Studierendenzahlen und daraus abzuleitenden Umsatzentwicklungen. Die prognostizierten Betriebsergebnisse der Kostenstellen sind Grundlage der Zuschussbedarfsrechnung, die für die Haushaltsplanung der Zuwendungsgeber erforderlich ist, soweit keine pauschalierte Subventionierung erfolgt.

benchmarking

Vergleichende Analyse mit einem festgesetzten Referenzwert, z.B. dem besten Konkurrenten. Es können Produkte, Dienstleistungen und Prozesse verglichen werden. Zweck ist es, die Leistungslücke zum führenden Unternehmen in der Branche zu schließen.

Jahresabschluss

Er besteht aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz. Ein vom Verwaltungsrat bestellter privater Wirtschaftsprüfer prüft ihn auf seine Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Innenrevision

Die Innenrevision führt die Kassenaufsicht in den Studentenwerken. Ferner ist sie zuständig für Ordnungsmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen sowie für Organisationsuntersuchungen.

korruptionsbekämpfung

Unter Korruption sind sowohl Dienstpflichtverletzungen und Straftaten als auch ethisch moralisch verwerfliche Praktiken zu verstehen. Anhand von Richtlinien soll der Missbrauch dienstlicher Funktionen und Vertrauensstellungen kontrolliert und vorgebeugt werden.

vergaberichtlinien

Das Vergaberecht umfasst die Gesamtheit der Regeln und Vorschriften, die ein Träger öffentlicher Gewalt bei der Beschaffung von sachlichen Mitteln und Leistungen, die er zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben benötigt, zu beachten hat. Außerdem beinhaltet es die Rechts- und Verfahrensregeln, nach denen ein Bieter Rechtsschutz wegen der Verletzung der Verfahrensregeln beim vorgenannten Einkauf der Leistungen suchen kann.

öffentliche ausschreibung

Verfahren zur Vergabe von Aufträgen im Wettbewerb. Für Ämter und Behörden ist die Öffentliche Ausschreibung für Objekte ab einer festgesetzten Summe Pflicht.

Ausschreibung

Art der Beschaffung von Waren und Leistungen, wobei eine bestimmte Menge von Waren oder eine genau definierte Dienstleistung vom Studentenwerk bestimmt wird und hierfür Angebote eingeholt werden. Es gibt verschiedene Formen der Ausschreibungen:

1. öffentliche Ausschreibung – nach öffentlicher Aufforderung (z.B. in Tageszeitung) kann eine unbeschränkte Anzahl von Lieferanten und Dienstleistern Angebote einreichen.

2. beschränkte Ausschreibung – eine beschränkte Anzahl von Lieferanten und Dienstleistern wird vom Studentenwerk zur Abgabe eines Angebots aufgefordert.

3. Freihändige Vergabe – Vergabe von Bestellungen und Dienstleistungen ohne förmliches Verfahren.

beschwerdemanagement

Auseinandersetzung mit Kundenbeschwerden. Wichtig dabei ist das Begreifen der Beschwerde als Chance etwas zu verbessern. Ein gutes Beschwerdemanagement zeichnet sich durch eine klare Organisation, effiziente Prozesse und kompetentes Personal aus.



Verpflegung

Mensa

Restaurationsbetrieb des Studentenwerks zur Ausgabe von Hauptmahlzeiten für die Studierenden und Bediensteten der Universität und des Studentenwerks.

Cafeteria

Restaurationsbetrieb des Studentenwerks für den Bereich der Zwischenverpflegung für Studierende; das Angebot der Cafeteria umfasst belegte Brötchen und Kuchen, heiße und kalte Getränke, Eis und Handelswaren. Verstärkt werden in den Cafeterien auch warme Mahlzeiten ausgegeben.

Mensaleitung

Mitarbeiter des Studentenwerks, die die Gesamtverantwortung für eine oder mehrere Mensen und Erfrischungsräume tragen. Sie koordinieren Einkauf, Speiseplangestaltung, Personaleinsatz und sind Dienstvorgesetzte aller in der Mensa Beschäftigten. Sie sind auch zuständig für Schulungen und Kontrolle der hygiene- und lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Cafeterialeitung

Mitarbeiter des Studentenwerks, die die Verantwortung für eine Cafeteria trägt und zuständig für Warenbestellung und Warenkontrolle, Bestands- und Kassenabrechnung, Kontrolle auf Einhaltung der Hygienevorschriften, Sortimentsgestaltung und Präsentation ist.

KÜCHENCHEF/in

Mitarbeiter des Studentenwerks, die den Speiseplan erstellen, das Küchenpersonal einsetzen und den Betriebsablauf in der Mensa überwachen. Sie sind auch verantwortlich für Nahrungsmittelkontrolle und Kontrolle auf Einhaltung der hygiene- und lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Beikoch

Beiköche unterstützen die Arbeit von Köchen. Z.B. bereiten Sie Vorspeisen, Salate und Menükomponenten zu und erledigen Zu- und Vorbereitungsarbeiten.

EssenSangebot

Die Studentenwerke bieten verschiedene Arten von Essen an. In der Regel unterscheidet man zwei Kategorien:

1. Stammessen werden verkauft zu Preisen, die wegen der Subventionen unter den Gesamtkosten liegen.

2. Wahlessen werden zu Preisen verkauft, die die Gesamtkosten decken sollen.

Subventionierung

Eine zweckegebundene finanzielle Unterstützung des Staates/Landes an die Studentenwerke ermöglicht es, bestimmte Leistungen des Studentenwerks zu Preisen anzubieten, die unter den Gesamtkosten liegen. Dies gilt vor allem für die Mensen.

Aktionswochen / Spezialitätenwochen

Während einer Spezialwoche werden von einer Mensa Mahlzeiten angeboten, die sonst nicht oder selten auf dem Speiseplan stehen (z.B. Afrikanische Woche, Lieblingsessen, Kochen mit einem Sternekoch). Das Mensaangebot soll dadurch attraktiver und abwechslungsreicher werden.

Bioprodukte

Bezeichnet Produkte, die auf möglicht naturschonende Weise und unter Berücksichtigung der Ökologie und des Umweltschutzes produziert werden. Dabei wird auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, synthetische Wachstumsförderer und Düngemittel und auf Gentechnik verzichtet. In Deutschland greift der Verbraucher vermehrt zu Bioprodukten.

Einkauf

Beschaffung von Lebensmitteln, Getränken und sonstigen Waren für die Produktion und das Angebot der Speisen und Getränke, die in den Mensen und Cafeterien angeboten werden. Der Einkauf es ebenso zuständig für die Angebotseinholung, Verhandlungen mit Vertretern, die Qualitätskontrolle und den Preisvergleich.

Gemeinsamer Einkauf

Der Einkauf von Waren wird in der Regel zentral für das gesamte Studentenwerk vorgenommen, d.h. gemeinsam für alle Mensen und Cafeterien eines Studentenwerks. Darüber hinaus haben einige Studentenwerke Einkaufsgemeinschaften gebildet, um durch die Abnahme von größeren Mengen günstigere Einkaufspreise angeboten zu bekommen.

Wareneinsatz

Die Kosten der Zutaten, die für ein Menü, ein Essen oder eine Essenskomponente benötigt werden.

warenwirtschaftssystem

Modell zur Abbildung von Warenströmen. Im Warenwirtschaftssystem fließen die Informationen aus Einkauf/Bestellwesen, Küchenleitung, Lagerhaltung, Verkauf/Kasse und Rechnungsstellung zusammen. Da sämtliche Warenbewegungen verbucht werden, kann jederzeit der aktuelle Lagerbestand und Verbrauch ermittelt werden.

Herstellungskosten

Die Kosten, die zur Produktion eines Menüs, eines Essens oder einer Essenskomponente benötigt werden. Die Summe aus dem Wareneinsatz und den Herstellkosten ergibt die Gesamtkosten eines Menüs, eines Essens oder einer Essenskomponenten.

rezepturplanung

Speisezusammenstellung nach Nährwertvorgaben und Ernährungsempfehlungen.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Richtlinie der Europäischen Union zur Vereinheitlichung der Vorschriften über Hygiene, Aufbewahrung von Lebensmitteln und baulichen Voraussetzungen in Betrieben, die Lebensmittel verarbeiten.
Essensausgabesysteme

Form der Essensausgabe in den Mensen. Folgende Ausgabesysteme sind möglich:

1. Ausgabe von kompletten Menüs (alle Komponenten = Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise werden komplett auf einem Tablett ausgegeben)

2. Komponentenwahlsystem (die Komponenten werden in Schüsseln oder auf Tellern bereit gestellt, der Gast stellt sich selbst sein eigenes Menü zusammen).

3. Free-Flow-Ausgabe (freie Komponentenauswahl, z.B. Aktionstheke, Salatbar)

4. Selbstbedienung (der Gast portioniert sein Essen selbst, z.B. an der Salattheke, soweit dies nicht gegen die Hygienebestimmungen verstößt)

5. Bedienung des Gastes am Tisch

speiseleitsystem

Systematischer Wegweiser durch die Anordnung der angebotenen Menüs und einzelnen Komponenten der Mensa.

Spülsysteme

Vollautomatische Spülanlage, Bandmaschinen, Topfspülanlage, Kasten- oder Unterbauspülmaschinen.

geschirrrückgabe

System zur reibungslosen Rückgabe des benutzen Geschirrs in der Mensa.

Zahlungssysteme

Verschiedene Möglichkeiten zur Bezahlung der vom Studentenwerk angebotenen Leistungen, z.B. durch:

1. Barzahlung

2. Kartenzahlung (bargeldlos durch Chip oder Magnetstreifen)

3. Bons oder Marken

chipkarte

Die Chiparte ist mittlerweile das gänigste Zahlngsmittel in den Mensen und Cafeterien. Die Chipkarte kann an so genannten Aufwertern mit Geld „beladen“ werden. Außerdem erfüllen Chipkarten darüber hinaus die Funktion des Studierendenausweises, der Eingangskontrolle, Zeiterfassung u.v.m.

Marketing

Maßnahmen des Studentenwerks, um das Angebot der Mensen stärker am Bedarf zu orientieren und so den Umsatz bzw. die Nachfrage zu steigern.
zufriedenheitsbefragung

Anhand einer Gästebefragung (mit Zetteln oder Online) wird der Grad der Zufriedenheit der Gäste abgefragt. Die Auswertung gibt Aufschluss darüber, wo der Kunde Veränderungen/Verbesserungen wünscht.

Bauliche Kennziffern

Daten für eine Gebäudeeinrichtung wie z.B. Gesamtflächennutzung, täglich ausgegebene Anzahl Essen, Anzahl der Studierenden, Umsatz, Kosten des Gebäudes, Sitzplätze, etc.



Wohnen

Studentisches Wohnen 

Eine der Hauptaufgaben der Studentenwerke ist die Schaffung und Erhaltung von studentischem Wohnraum. Preisgünstiges Wohnen am Studienort ist eine wesentliche Grundlage für ein erfolgreiches Studium. An jedem Hochschulstandort gibt es Vermietungsangebote des privaten Wohnungsmarkts sowie Angebote des Studentenwerks. Die Hauptanforderungen an das studentische Wohnen sind tragbare Mieten, gute Verkehrsanbindungen und die Nähe zur Hochschule.

Wohnen im Elternhaus

Eine stark verbreitete Wohnform für Studierende. Etwa ¼ aller Studierenden wohnt bei den Eltern. Nach den Sozialerhebungen des DSW wollen jedoch nur 6% der Studierenden bei den Eltern wohnen.

WOhnen in der Stadt

Häufigste Wohnart. Mehr als die Hälfte der Studierenden wohnt weder im Elternhaus noch in Wohnheimen, sondern privat in der Stadt, in mehr oder weniger großer Entfernung zur Hochschule.

Sozialwohnungen

Vom Staat geförderte Wohnungen, die zu günstigen Mieten an einkommensschwache Bevölkerungsgruppen vermietet werden. Studentische Familien können im Regelfall einen Wohnberechtigungsschein dafür erhalten. In manchen Bundesländern werden auch Studentenwohnheime im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus gefördert.

Wohngeld

Vom Staat gewährte finanzielle Mietunterstützung für einkommensschwache Personen. Ein spezielles Gesetz regelt den Anspruch und die Höhe des Wohngeldes. Studierende, die BAföG-berechtigt sind, erhalten kein Wohngeld.

Wohnheime

Die preisgünstigste Unterbringungsmöglichkeit für Studierende. Heute stehen rund 225.000 Wohnheimplätze in Deutschland zur Verfügung. Damit können etwa 12% in einem Wohnheim wohnen. Studentenwohnheime sind meist mit staatlichen Zuschüssen erbaut, so dass die Mieten im Verhältnis zu Privatzimmern deutlich niedriger liegen. Mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnheime werden in der Regel von Studentenwerken oder auch kirchlichen Trägern bewirtschaftet. Studentenwohnheime fördern auch den sozialen und studienbezogenen Kontakt der Studierenden untereinander. Ausländische Studierende sind in besonderer Weise auf das Wohnen im Studentenwohnheim angewiesen.

Versorgungsgrad

Zahl der Wohnheimplätze in einer Stadt im Verhältnis zur Zahl der Studierenden. Etwa jeder 5. Studierende würde gerne in einem Studentenwohnheim wohnen. Tatsächlich sind rund 10% aller Studierenden in Wohnheimen untergebracht.

Wohndauer

Begrenzung für die Wohnzeit im Studentenwohnheim. Um möglichst vielen Studierenden die Möglichkeit des preisgünstigen Wohnens zu ermöglichen, wird die Wohndauer im Studentenwohnheim in der Regel auf 5 bis 10 Semester begrenzt. Dieses System wird auch Rotationsprinzip genannt.

Kostendeckende Miete

Bewirtschaftungsprinzip für öffentlich geförderte Studentenwohnheime. Die Miete wird so kalkuliert, dass sie die Betriebskosten (z.B. Heizung, Strom, Wasser, Reinigung), die Verwaltungskosten und die Instandhaltungskosten deckt. Der Staat fördert die Investition. Nach Bezug müssen die Häuser aus den Mieten, d. h. ohne weitere öffentliche Mittel betrieben werden.

Zentrale Wohnheimverwaltung

Für die Wohnheimverwaltung zuständige Abteilung der Studentenwerke. Hier findet auch die Überwachung und Kontrolle der Wohnheimzimmer bezüglich der Wohnzeit und der Wohnberechtigung von Mietern und der Mietzahlungen statt.

Hausmeister

Für die technische Betreuung von Studentenwohnheimen zuständiger Mitarbeiter. Die technischen Anlagen der Wohnheime und meist auch die Außenanlagen werden von den Hausmeistern betreut. Die Hausmeister sind auch für die Übergabe und Abnahme der Zimmer zuständig. Im Regelfall verwaltet ein Hausmeister 200 bis 500 Wohneinheiten.

Wohnform

Die Art und Weise, wie im Studentenwohnheim gewohnt wird. Die vier häufigsten Wohnformen sind:

· Einbettzimmer und Zweibettzimmer in Wohnetagen mit gemeinschaftlicher Nutzung von Küchen und Sanitärräumen

· Appartements mit Dusche/WC und Kochzeile

· Doppelappartements für zwei Bewohner mit gemeinsamem Sanitärraum und Kochzeile

· Zwei- bis Vierzimmerwohnungen für Wohngruppen oder studentische Familien

Gemeinschaftsräume

Räume zur gemeinschaftlichen Benutzung der Bewohner in Studentenwohnheimen. Studentenwohnheime bieten – mit Ausnahme der Wohnheime mit Appartements – 

· geräumige und meist eingerichtete Küchen mit Sitzplätzen zur Nutzung für drei bis zehn Bewohner

· Sanitärräume mit WC’s und Duschen

· Lese- oder Fernsehräume

· Sport-, Musik-, oder Hausclubräume (häufig im Keller)

internetzugang 

In der Regel steht jedem Studierenden in seinem Wohnheimzimmer ein eigener Internetzugang zur Verfügung. Oftmals sind auch die Kosten für den Internetzugang und die Flatrate im Mietzins bereits enthalten.

Tutoren

Zur Betreuung und Unterstützung insbesondere von ausländischen Studierenden eingesetzte Studierende höheren Semesters.

Heimselbstverwaltung / HEIMRAT

Vertretungen (Heimräte) der Bewohner vom Studentenwohnheim zur Vertretung der Interessen gegenüber dem Studentenwerk. Die von den Bewohnern gewählten Heimräte gestalten entscheidend das Leben in den Studentenwohnheimen und sind ein wichtiges Bindeglied für die Studentenwerke bei Planungen zur Verbesserung des Wohnkomforts, bei der Mietgestaltung und bei vielen anderen Fragen.

notunterkünfte

Behelfsmäßige Unterkünfte z.B. in Turnhallen oder in dafür reservierten Räumen in Wohnheimen. Die Aufenthaltsdauer ist begrenzt. Sie dienen den Studierenden als Unterkunft, sofern sie zum Semesterbeginn noch keine Bleibe finden konnten. Vor allem in erstsemesterstarken Jahren müssen Studierende in Notunterkünfte untergebracht werden.

baubeschreibung

Detaillierte Beschreibung des zu errichtenden Gebäudes. Beschrieben werden Art der Bauausführung, Qualitäten, Materialen, Preise, besondere Merkmale des Gebäudes, etc. Die Baubeschreibung ist Bestandteil des Bauvertrags.

baunebenkosten

Beschreibt die Kosten, die neben den eigentlichen Baukosten für die Planung und die Durchführung des Baus anfallen. Z.B.

· Kosten für Architekten, Statiker, Sachverständiger

· Gebühren für Baugenehmigung

· Versicherungsgebühren

· Finanzierungskosten, z.B. Zinsen



Studienfinanzierung

STUDIENFINANZIERUNG

Darunter versteht man die Kosten, die für die Ausbildung und die Lebenshaltung anfallen. Die Ausbildungskosten setzen sich zusammen aus der Studien- und Verwaltungsgebühr der Hochschule, sowie dem Semesterbeitrag für das Studentenwerk. Zu den Lebenshaltungskosten zählt man die Ausgaben für Miete, Verpflegung, Mobilität und Freizeit.
BAföG

Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz). Es regelt die Festsetzung der monatlichen Förderungsleistungen an Schülern und Studierenden. Die Förderungsleistung wird in der Regel zur Hälfte als Stipendium, zur Hälfte als zinsloses Darlehen vergeben. Im folgenden wird der Einfachheit halber hierfür immer die Bezeichnung „Stipendium“ verwendet.

Chancengleichheit

„Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetztes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.“ (§ 1 BAföG) Mit diesem Leitsatz hat der Gesetzgeber das Prinzip der Chancengleichheit, insbesondere für ein Hochschulstudium formuliert.

Bedarfssatz

höchstmöglicher Förderungsbetrag

Familienabhängigkeit

Auf den Bedarf (Kosten für Lebenshaltung und Ausbildung) sind nach Maßgabe der entsprechenden Vorschriften im BAföG Einkommen und Vermögen des Auszubildenden, seines Ehegatten und seiner Eltern in dieser Reihenfolge anzurechnen. Die Höhe der Ausbildungsförderung hängt also von den jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnissen in der Familie des Studierenden ab.

Freibeträge

Monatlich können Freibeträge vom Einkommen des Auszubildenden, der Eltern und des Ehegatten unter bestimmten Bedingungen anrechnungsfrei bleiben.

Förderungshöchstdauer

Diese wird durch Rechtsverordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie bestimmt und ist für die Studiengänge in Form von Semesterhöchstzahlen festgesetzt.

Antragsverfahren

Zeitraum vom Eingang des Antrags auf Ausbildungsförderung im Amt bis zur abschließenden Festsetzung des Förderungsbetrags.

Amt für Ausbildungsförderung

Behörde, die für die Durchführung des BAföG zuständig ist. Das Amt kann an den Hochschulen oder den Studentenwerken eingerichtet werden.

Leistungsnachweise

BAföG-Empfänger weisen bei regelmäßiger Antragstellung zu Beginn des 5. Fachsemesters durch einen Leistungsnachweis der Hochschule nach, dass sie die üblichen Leistungen der ersten vier Semester planmäßig erbracht haben.

Altersgrenze

Ausbildungsförderung wird in der Regel nur geleistet, wenn der Auszubildende seinen Ausbildungsabschnitt vor Vollendung des 30. Lebensjahres begonnen hat.

Fachwechsel

Wechsel der Fachrichtung vor Beendigung des zunächst aufgenommenen Studiums. Ausbildungsförderung wird danach nur geleistet, wen der Auszubildende einen wichtigen Grund für den Wechsel geltend machen kann.

Weitere Ausbildung

Ausbildung, nachdem der Auszubildende bereits eine nach dem BAföG förderfähige Ausbildung berufsqualifizierend abgeschlossen hat. Eine Förderung ist in begrenztem Umfang möglich.

Bewilligungszeitraum

Dauer des Zeitraums, für den Leistungen nach dem BAföG im voraus bewilligt werden. In der Regel beträgt der Zeitraum ein Jahr.

BAFÖG-Bescheid
Entscheidung des Amtes für Ausbildungsförderung über den Förderantrag.

Widerspruch

Rechtsmittel, das der Bescheidempfänger gegen die getroffene Entscheidung des Amtes für Ausbildungsförderung geltend machen kann. Die Landesämter für Ausbildungsförderung entscheiden in der Regel üben den Widerspruch.

Klage

Rechtsmittel, das der Bescheidempfänger gegen den Widerspruchsbescheid geltend machen kann. Die Verhandlung des Rechtsstreits erfolgt vor einem Verwaltungsgericht.

Begabtenförderungswerke

Studienwerke und Stiftungen, die mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung besondere Leistungen beim Studium und in der wissenschaftlichen Arbeit mit Stipendien fördern.

Darlehensfonds der Studentenwerke

Die Studentenwerke gewähren aus Darlehenskassen bzw. Härte- und Sozialfonds materielle und finanzielle Zuschüsse an bedürftige Studierende nach unterschiedlichen Regelungen. Auf diese Leistungen besteht kein Rechtsanspruch.

härtefonds

Wer unversehens in eine Notlage gerät, kann Gelder aus dem Härtefonds des Studentenwerks beantragen. In der Regel müssen diese Gelder nicht an das Studentenwerk zurückbezahlt werden.

Sozialumfrage

Das Deutsche Studentenwerk (DSW) führt alle drei Jahre eine Umfrage zum sozialen Status der Studierenden in Deutschland durch. Diese Ergebnisse fließen auch ein in den Bericht der Bundesregierung zur Überprüfung der festgesetzten Bedarfssätze und Freibeträge unter Beachtung der Entwicklung der Einkommensverhältnisse, Vermögensbildung, Lebenshaltungskosten und finanzwirtschaftlichen Entwicklung.

Monatliche Ausgaben

Monatliche finanzielle Aufwendungen der Studierenden für ihren Lebensunterhalt und für die Ausbildung.

STIPENDIEN

Eine Reihe von Studienstiftungen unterstützen Studierende bei der Finanzierung des Studiums. An die Stipendienvergabe sind bestimmte Bedingungen geknüpft, wie z.B. Schulabschlussnote oder Leistungsnachweis, soziales oder politisches Engagement, Persönlichkeit, finanzieller Hintergrund.
Promotionsstipendien

Studienwerke, Stiftungen und Länder fördern Doktorenden mit speziellen Stipendien und Programmen (z.B. Graduiertenförderung der Länder und Promotionsstipendien).

Leistungen der Eltern

Unterhaltsleistungen der Eltern an Studierende, die sowohl in Sach- als auch in Geldleistungen erbracht werden können.

STUDIENKREDITE

Neben der staatlichen Förderung durch BAföG gibt es verschiedene weitere Finanzierungsmöglichkeiten durch verschiedene Kreditinstitute, die bundesweit Darlehen anbieten. Diese Kredite werden i.d.R. unabhängig vom sonstigen Einkommen gewährt. Eine Kombination mit anderen Finanzierungsangeboten wie BAföG oder Bildungskredit ist möglich.
Werkarbeit

Studierende können ihr Studium durch Arbeit bei einem Unternehmen gegen Entgelt finanzieren. In den Universitätsstädten gib es studentische Arbeitsvermittlungen, die entweder vom Arbeitsamt, dem Studentenwerk oder den Studentenschaften betrieben wird.

studentische arbeitsvermittlung

Anlaufstelle für jobsuchende Studierende. Teilweise durch die Agentur für Arbeit, teilweise durch die Studentenwerke oder in Kooperation der beiden Stellen verantwortet.



Soziales

Beratungs- und Betreuungseinrichtungen

Büros, in denen Studierende in Rechtsangelegenheiten oder persönlichen Angelegenheiten beraten werden. Es gibt psychotherapeutische Beratungsstellen, Rechtsberatungsstellen und Sozialberatungsstellen sowie Beratungsstellen für behinderte Studierende. Diese Beratungsmöglichkeiten befinden sich meist in der Trägerschaft der Studentenwerke.

Psychotherapeutische Beratungsstelle (PBS)

Über ¾ der Studentenwerke bieten Psychologische und/oder Sozialberatung für Studierende an.

Studentische Krankenversicherung

Bei der Einschreibung zum Studium muss jeder Studierende nachweisen, dass er krankenversichert ist. Die meisten Studierenden sind bis zum 25. Lebensjahr mit den Eltern versichert.

Kinderbetreuungseinrichtungen

In den meisten Hochschulen gibt es Tagesstätten für Kinder von Studierenden. Vor allem betrifft dies die Betreuung von Kindern im Krippenalter (unter 3 Jahren), teilweise aber auch für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Diese Einrichtungen stehen häufig in der Trägerschaft der Studentenwerke. Teilweise werden auch Elterninitiativen als Träger von den Studentenwerken unterstützt.

semesterticket

Den Studierenden wird die Möglichkeit angeboten, mit ihrem Studentenausweis ein stark ermäßigtes Fahrticket, gültig für das gesamte Semester, zu erwerben. Der Ticketpreis wird oft zwischen den Studentenwerken und den regionalen Verkehrsverbünden ausgehandelt.

Reisebüro für Studierende

An vielen Hochschulstandorten existieren sie als privatwirtschaftliche Einrichtungen, manchmal mit Beteiligung des Studentenwerks. Sie sind unter anderem auf Flug- und Bahnpreise für Studierende spezialisiert. Hier wird häufig auch der internationale Studentenausweis verkauft.
Studentenhaus

Meist von den Studentenwerken verwaltetes Gebäude mit zentralen Einrichtungen für Studierende. Hier finden sich Versammlungsräume, Räume für kulturelle Aktivitäten, die Büros der Studentenschaft usw. Studentenhäuser sind oft auch Teil von großen Mensen.

Studentische Kultur

Kulturelle Aktivitäten der Studierenden, künstlerische Gruppen, Studentenclubs nach den Prinzipien der Selbstverwaltung und ehrenamtliche Tätigkeiten mit dem Ziel der persönlichen Identitätsfindung, Entfaltung und Bestätigung. Etwa 90% der Studentenwerke unterstützen die studentische Kulturarbeit auch finanziell.

Studentenclubs

Kulturelle Einrichtungen für Kommunikation und Geselligkeit. Clubs finden sich vor allem in den Studentenwohnheimen der neuen Bundesländer überwiegend im Status eines eingetragenen Vereins. Die Clubs veranstalten Discos, Kleinkunst, Filme und Konzerte.

Kulturelle Wettbewerbe

Überregionale künstlerische Wettbewerbe, die das Deutsche Studentenwerk ausschreibt. Zum Beispiel der Plakatwettbewerb und der Wettbewerb „Kunststudenten stellen aus“.
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